
 

 

TSV Westendorf e.V. 
Ringen ∙ Kegeln · Gymnastik 

Meister der Nike Regionalliga Bayern 2024 
Deutscher Mannschaftsmeister Jugend 2015 

www.tsv-westendorf.de  
 

 
1. Vorstand 

Ulla Reiner 
vorstand@tsv-
westendorf.de 

Abteilung Ringen 
Klaus Prestele 
ringen@tsv-

westendorf.de 

Jugendleiter Ringen 
Jens Rarek 

jugend@tsv-
westendorf.de 

Bankverbindung 
Sparkasse Allgäu 

BIC: BYLADEM1ALG 
IBAN: DE03 7335 0000 0000 1200 22 

Steuernummer : 125/111/10414 
 

 

Ausschreibung und Einladung zum 

 20. Allgäu-Cup 2026 
Internationales Turnier im griechisch-römischen Stil 

 
Veranstalter:  Bayerischer Ringer-Verband e.V. – Bezirk Schwaben 
 
Ausrichter:   TSV Westendorf e.V. 
 
Termin:   Sonntag, 21. Juni 2026 
 
Wettkampfstätte: Sparkassen Arena im Bürgerhaus Alpenblick; Alpenblick 3a; 

87679 Westendorf bei Kaufbeuren 
 
Altersklassen:   U8 Jahrgänge 2018/19/20 (Mindestalter 6 Jahre) 

U10 Jahrgänge 2016/17 
U12 Jahrgänge 2014/15 

 
Gewichtsklassen: U8 Einteilung der Klassen erfolgt nach dem Wiegen. 

U10 Einteilung der Klassen erfolgt nach dem Wiegen. 
U12 Einteilung der Klassen erfolgt nach dem Wiegen. 

 
Waage:   von 08:30 - 09:00 Uhr 
 
Wettkampfsystem: nach den aktuellen Regeln des BRV und des DRB; Poolsystem 
 
Meldungen: vorzugsweise bitte online unter http://www.brv-ringen.de 

oder per Mail an tsv-w-meldung@gmx.de unter Nennung von: 
Vorname, Nachname, Verein und Geburtsdatum 
(falls kein BRV Zugang besteht) 
 Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 200 begrenzt. Eine frühzeitige Anmeldung wird 
empfohlen. 
 

Meldegebühr:  10,- € je Teilnehmer (12,- € je Teilnehmer bei Nachmeldung) 
 
Meldeschluss:  Samstag, 13. Juni 2026 
 
Auszeichnungen: Plätze 1 – 3 erhalten einen Pokal, der Erstplatzierte zusätzlich ein Allgäuer 

Schmankerl; alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde; der punktbeste Verein erhält 
den Allgäu-Cup-Wanderpokal. Der TSV Westendorf startet in der 
Mannschaftswertung außer Konkurrenz. 

 
wichtige Hinweise: 
Eine Haftung für Sachschäden ist ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Fälle von grober Fahrlässigkeit und Vorsatz seitens des 
Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen. Für Diebstahl wird nicht gehaftet, es sei denn, sie sind durch grob fahrlässiges oder 
vorsätzliches Verhalten des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen begünstigt worden. 
Alle Ringer / Ringerinnen haben dem Kampfgericht bei der Gewichtsfeststellung einen gültigen Startausweis mit aktueller 
Jahreskontrollmarke vorzulegen. Ist kein gültiger Startausweis vorhanden, wird der Ringer / Ringerin abgewiesen und darf nicht starten. Ein 
Start mit einem Kinder-, Reise- oder anderem Ausweis ist nicht zulässig. Dies gilt auch für Starter aus dem Ausland; ohne gültigen 
Startausweis des Heimatlandes ist kein Start möglich. 


